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Die Regelung der Basler Kirchenfrage.
Von Dr. itir. R. Amberg.

II.
Die Entscheidung über das Schicksal dieser Vorlage

'st nun gefallen. Der ganze Kampf wird durch die beiden
Jossen Voten des Vorstehers des Justizdepartementes,
R"g:erungsrat Dr. Burckhardt-Schatzmann, auf der einen
Und des Führers der katholischen Grossratsfraktion,
Rechtsanwalt Dr. E. Feigenwinter, auf der anderen Seite
charakterisiert. Wir müssen daher auf dieselben in Kürze
"'"gehen.

Der Sprecher der Regierung, Dr. Burckhardt-
^"hatzmann, betonte, dass man mit der Neugestal-
hing der Dinge, wie sie im regierungsrätlichen Rat-
schlage enthalten ist, eine befriedigende Mittellinie habe

' wichen wollen, um allen Standpunkten gerecht zu werden.
»Allgemein waltet die Ueberzeugung — so führte er
ans

j dass das Verhältnis, wie es gegenwärtig geordnet
unseren heutigen Anschauungen wie unserer heuti-

Sen Bevölkerungszusammensetzung nicht entspreche, und
"s besonders nicht angehe, dass dem überwiegenden

"'le nach die Ausgaben der Landeskirchen aus all-

^""leinen Staatsmitteln bestritten werden, die doch zu
"'"etn guten Teile durch die Steuerzahlung von Auge-
"rigen anderer Denominationen als der Landeskirche

bezahlt werden."
Diesen Stein des Aiistosses möchte nun der Re-

S'erungsvorschlag beseitigen. Aber nicht nur das. Er
bezweckt auch „eine Weiterbildung des Vorhandenen•^«vi auui „eine wcnciuuuung""f breiterer Grundlage unter einer gleichberechtigen-
"" Berücksichtigung der verschiedenen Interessen und

"völkerungskreise". Unbegreiflich ist es dem gegenüber
b> den Referenten der Regierung, dass die Katholiken
"sels mit der vorgeschlagenen Lösung sich nicht nur

bj"ht einverstanden erklären, sondern in derselben sogar
®"*e schwere Kränkung, eine Zurücksetzung erblicken

meinen, man wolle die Axt des Kulturkampfes von
"üem gegen sie schärfen.

Hierauf ging Regierungsrat Burckhardt-Schatzmann
auf die Frage ein, weshalb der Staat auf der einen
Seite der protestantischen Kirche die öffentlich-rechtliche
Persönlichkeit geben wolle, während er auf der anderen
Seite das gleiche Recht der römischkatholischen Kirche
vorenthalte. Er führte dabei aus, dass man eine jähr-
hundertelange Entwicklung nicht ignorieren dürfe und
dass man die Landeskirchen nicht unmittelbar und ohne

weiteres in Freikirchen verwandeln könne. Da die
Landeskirchen bis jetzt unter dem Regimente des Staates

gestanden haben, würden sie nun gewiss nicht sofort

fällig sein, ihre Angelegenheiten selbständig zu ordnen.

Die römischkatholische Kirche Basels sei dem gegenüber
als Freikirche in einer anderen Lage, sie sei daran ge-
wöhnt, ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen. Ja, man
wisse sogar, dass sie eine Abhängigkeit vom Staate gar
nicht haben will und eine solche ihrem innersten Wesen

nach überhaupt nicht verträgt. Als zu Beginn der acht-

ziger Jahre die Regierung von Basel-Stadt mit dem

Bundesrate Verhandlungen über den Anschluss der ka-

tholischen Gemeinde Basels an den Bistumsverband an-
bahnen wollte, hätten ja die Katholiken Basels von einer
solchen Einmischung nichts wissen wollen und dieselbe

schroff zurückgewiesen. Nun aber involviere die Aner-

kennung als öffentlich-rechtliche Person notwendig eine

gewisse Abhängigkeit vom Staate, also sei es weder not-

wendig noch überhaupt möglich, der römischkatholischen
Kirche das Recht einer öffentlich-rechtlichen Korporation
zu verleihen.

Namens der katholischen Grossratsfraktion begrün-
dete Rechtsanwalt Dr. E. Feigen winter den An-

trag, neben der reformierten und der christkatholischen
Kirche aucli der römischkatholischen Kirche das Recht

einer öffentlich-rechtlichen Korporation zuzuerkennen.

Er erklärte, dass es bei den Katholiken nun doch

nicht so schlimm stehe in bezug auf Misskennung der

guten Absicht der Regierung. Es sei immer anerkannt

worden, dass die Vorlage der Regierung eine sorgfaltig

ausgearbeitete, fleissige und gründliche Arbeit sei, die,

insofern sie dem jetzigen ungerechten Zustande ein

Ende machen will, gewiss das Prädikat verdiene, dass

sie tolerant sei. Dem Vorwurfe, die Katholiken hatten

die in guter Absicht unternommenen Schritte der Re-

gierung behufs Regelung der Bistumsverhältnisse in
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schroffer Weise abgelehnt; begegnet der Sprecher mit
dem Hinweise darauf, dass es sich eben um die Zeit
der Jahre 1881—1884 handle. Nachdem das konserva-
tive Regiment, welches ein gerechtes Verhältnis zu den
Katholiken erstrebte und diesen die Barfiisserkirche
schenken wollte, gestürzt war, sei es klar, dass die
Katholiken zu der neuen Regierung kein Zutrauen haben
konnten und sich sagen mussten : Was wollt ihr euch

jetzt in unsere inneren Angelegenheiten einmischen, wo
wir vollständig auf uns selbst angewiesen sind und

aus eigener Kraft für alles aufkommen müssen? Gewiss
wäre damals nicht die Regelung der Bistumsverhältnisse,
sondern die Regelung der unhaltbaren staatskirchlichen
Verhältnisse im eigenen Lande für den Regierungsrat
das Primäre gewesen.

Zur näheren Begründung, seines Antrages führte
Dr. Feigenwinter aus: Wir sind durchaus einig mit der

Auffassung der Regierung, dass der Staat die religiösen
Genossenschaften nicht ignorieren dürfe, sondern sich

vielmehr derselben annehmen müsse. Wenn nun aber
die Regierung diese Auffassung nur zwei Kirchen gegen-
über betätigt und uns, die wir einen Drittel der Be-

völkerung ausmachen, nicht gleich und den anderen eben-

bürtig behandelt, so ist es begreiflich, dass wir uns durch

eine solche Handlungsweise gekränkt fühlen. Denn wer
einmal in der freien Schweizerluft atmet, wo der Art. 4

der Bundesverfassung heilig ist, muss jede Zurücksetzung
als Kränkung empfinden. Was hat überhaupt die- Re-

gierung für ein Interesse daran, uns das Recht einer

öffentlich-rechtlichen Korporation zu verweigern? Man

würde es begreifen, wenn wir noch im Jahre 1875

stünden und es sich noch darum handelte, die alte

historische reformierte Kirche, die seit bald vier Jahr-

hunderten besteht, als alleinige Kirche anzuerkennen.

Nachdem man aber selbst 1875 diesen Standpunkt auf-

gegeben und auch andere Konfessionen neben der re-

formierten als gleichberechtigt behandelt hat, ist es wirk-
lieh nicht einzusehen, weshalb man uns 40,000 Katholiken

gegenüber ein anderes Recht setzt als gegenüber den

3200 Altkatholiken

Wir verlangen daher die Anerkennung als öffentlich-

rechtliche Korporation 1. aus Grundsatz, weil wir unsere

Kirche ehren und wissen, was sie leistet. 2. Aus Be-

dürfnis; es ist ja kein Vergnügen, die Kosten des Kultus

bloss aus freiwilligen Beiträgen decken zu müssen. Da

ist es wohl begreiflich, dass es uns auch daran liegt,
das Recht der Steuererhebung zu erlangen, welches mit

der Anerkennung als öffentlich-rechtliche Korporation
verbunden ist. 3. Wegen der Bistumsverhältnisse, denn

es ist eine Zurücksetzung, wenn der Bundesrat wegen
der paar Tausend Katholiken des Kantons Zug und der

etwa 30,000 Katholiken des Kantons Thurgau offiziell

über den Anschluss an den Bistumsverband verhandelt,

uns aber, die wir für den Staat, weil wir keine öffentlich-

rechtliche Persönlichkeit haben, gar nicht existieren, un-

berücksichtigt und ohne Vertretung im Domkapitel lässt.

Wenn die Anerkennung der römischkatholischen'

Kirche als öffentlich-rechtliche Korporation als Staats-

gefährlich hingestellt wird, so ist zu beachten, dass die

mittelalterliche Lehre von der Suprematie der Kirche

über den Staat niemals mehr in bezug auf paritätische
Staaten als Grundsatz hingestellt worden ist. Uebrigens

ist in dieser Beziehung der Standpunkt der reformierten

Kirchenrechtslehrer der gleiche wie derjenige der katho-

lischen. Auch ist es sicher, dass durch die Gesetzgebung
der letzten Jahrzehnte im Bunde wie in den Kantonen

ausreichend dafür gesorgt ist, class die Suprematie des

Staates über die Kirche in einer Weise gewahrt bleibe,

welche jede Gefährdung öffentlich-rechtlicher Interessen

absolut unmöglich macht. Man denke nur an die Be-

Stimmungen der Bundesverfassung über die Orden, an

die Bestimmungen unserer Kantonsverfassung über die

Schule u. dgl.

Mit 104 gegen 18 Stimmen wurde der Antrag

Feigenwinter abgelehnt. Ebenso wurde ein weiterer

Alntrag Feigenwinter, dahingehend, das in das innere

Wesen der Landeskirchen eingreifende Organisations-
recht des Staates in angemessener Weise zu he-

schränken, mit 97 gegen 18 Stimmen verworfen, des-

gleichen ein dritter Antrag Feigenwinter, die Ueb.er-

gangsbestimmungen an eine Kommission zu weisen,

mit 91 gegen 16 Stimmen.

Man ist nun vielfach auch in der katholischen

Schweizerpresse der Ansicht begegnet, die Katholiken
Rate

sie
Basels dürften eigentlich mit der vom Grossen

beschlossenen Verfassungsänderung zufrieden sein,

hebe das denselben seit über zwei Jahrzehnten zu

gefügte Unrecht wenigstens insoweit auf, als die Landes

kirchen nun nicht mehr aus Staatsgeldern unterhalten

werden.
Dem gegenüber ist es ein Postulat der Liebe zur

Wahrheit, der Aufrichtigkeit, darauf hinzuweisen, das

durch die neue Verfassungsrevision de

Katholiken Basels in keiner Weise
rechtigkeit widerfahren ist. Die einen Dri

der Bevölkerung Basels umfassende römischkathohsc
^

Gemeinde ist der reformierten und der etwas mehi

2000 Seelen zählenden altkatholischen Gemeinde un

ebenbürtig. Dies ist und bleibt wahr, trotz allen gegen

teiligen Versicherungen über die guten Absichten der

vvoll®
Regierung. Mit all den schönen Worten, man ^einem ungerechten Zustande abhelfen, man wolle

Uebergangsstadium schaffen, den einen entgegenkornin

ohne die anderen zu verletzen, hat man den Lea

nur Sand in die Augen gestreut und die äffentlaß
Meinung irregeführt. Wenn man dazu noch die

malige, nachträglich auf Fr. 200,00.0 erhöhte Subventioj
mit welcher die römischkatholische Gemeinde
den werden soll, herausstreicht, so meinen die me'S

^
Leute, die Basler Katholiken sollten der Regierung
weiss wie dankbar dafür sein. Dass aber seit 1875-

gesehen von den reichen Zuwendungen aus dem Kirche"'
urig'

na
chund Schulgut, aus der Staatskasse nach der Berechn

des Gutachtens der Regierung etwa fünf Millionen,
der Berechnung des Gutachtens der Katholiken ®

acht Millionen, wovon sicher etwa eine Million '

den Steuergeldern der Katholiken geflossen ist»

^
I/O'die beiden Landeskirchen verwendet worden sind,

von wird kaum irgendwo Notiz genommen. Eine
^

gerechtigkeit kann nur dadurch wieder gut gemacht t
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ausgeglichen werden, dass die ihr entgegengesetzte Qe-
rechtigkeit an deren Stelle gesetzt wird. Heisst die
Ungerechtigkeit Zurücksetzung, so heisst die ihr
ßegenüberstehende, ausgleichende Gerechtigkeit: Gleich-
Behandlung, Parität! Und diese hat man den Basler
Katholiken nicht geben wollen.

Vollends irre wird man aber an den „guten Ab-
sichten" und dem „guten Willen" der Regierung, wenn
'nun die Art und Weise betrachtet, wie sie in dieser
ganzen Verfassungsfrage vorgegangen ist.

Ende 1908 ist der Ratschlag mit der Kirchenvorlage
erschienen. Am 21. Januar 1909 beschloss der Grosse
Rat, auf Grund der Regierungsvorlage eine Verfassungs-
revision durchzuführen, und zwar nicht auf dem Wege
einer eigenen Verfassungskommission, sondern durch
^en Grossen Rat selbst. Am 24. März hielten die Katho-
liken eine von 1250 Männern besuchte Volksversammlung
'n der Burgvogtei ab, um gegen die regierungsrätliche

orlage Stellung zu nehmen. Die Rede, welche Dr. Fei-
g^nwinter bei dieser Gelegenheit hielt und die Postulate

^r Katholiken unzweideutiger Weise zum Ausdrucke
"nchte, wurde sämtlichen Mitgliedern des Grossen

Rates und der Regierung gedruckt zugestellt. Von eini-
" unbedeutenden Notizen abgesehen, wurde die Sache

"i der nichtkatholischen Presse weiter nicht besprochen.
Man

und

ten

war eben der Ansicht, dass es sich um eine fix
fertige Vorlage handle, an der nichts mehr zu mark-
und herumzudeuteln sei. Am 25. November 1909

Urde vom Grossen Rate beschlossen, die Vorlage der
egierung zur definitiven Behandlung vor den Rat zu

°"«gen. Der Antrag, eine Kommission aus dem Grossen
Rat.e zu ernennen, wurde abgelehnt. Warum? Weil man

Katholiken keine Gelegenheit geben wollte, zu ver-
jandeln. Als Dr. Feigenwinter in der Generaldebatte,
I® nian wegen der Geschäftsordnung nicht gut ver-

p'udern konnte, darauf aufmerksam machte, dass manche
Unkte noch einer Erörterung wert seien und sich dabei

^f die soeben genannte, den Grossräten zugeschickte
^""gvogteirede mit der darin enthaltenen Stellungnahme!

^ Katholiken berief, da zeigte man sich im Rate all-
uniein überrascht und erstaunt: Man habe noch nie
^as davon gehört!

fei":! da wagt man noch, vom guten Willen der

l^ugierung zu reden, von dem ehrlichen Streben, den

ty*. °"kun Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ihren

v^^en entgegenzukommen! Tatsache ist, dass man

y vorneherein mit einer fertigen Vorlage kam, jeder
'""flung geflissentlich aus dem Wege ging, von

Ueh '""ugsäusserung der Katholiken keine Notiz

Qj. Wollte und in der entscheidenden Sitzung des

stim^" ^Mes die katholische Minderheit einfach nieder-

Sehl
"^uhdem die Regierung auf Seite 81 des Rat-

sollt'®®? ^Uich verkündigt hatte: „Die ganze Frage

Katii^ ^Blem kühler Ueberlegung und keine Macht-,

Wi/ * "uler vollends Parteifrage sein." An solchen

n;ieh^B'"uhen dürfen wir uns jedoch keineswegs stoss'en,

§2 cD^'" Uegierungsrat Burckhardt-Schatzmann auf Seite

^eish^'k^" "^Schlages folgenden Satz staatsmännischer

ist von" hat : „Alles geschichtlich Gewordene
von Widersprüchen."

Einige unzeitige, kurze Privatgespräche mit dem
Präsidenten der römischkatholischen Kirchengemeinde,
Herrn Gutzwiller, hatte Regierungsrat Burckhardt-Schatz-
mann den Mut, als offiziöse Vorverhandlungen mit der
römischkatholischen Gemeinde hinzustellen, um in den
Augen des Publikums den Anschein zu erwecken, als
habe man ausgedehnte Verhandlungen gepflogen und
sich redlich bemüht, die Wünsche der Katholiken kennen
zu lernen! Der Umstand, dass man eine Verfassungs-
revision ohne Kommissionsberatung durchführt, ist über-
haupt ein Unikum, das hat selbst das freisinnige Hof-
organ „Der Bund" eingestanden, — aber wenn es gegen
die Katholiken geht, sieht man weitherzig über ein
solches Unikum hinweg, obschon es sich nicht um
nebensächliche Dinge handelt, sondern um eine Neu-
regelung der kirchlichen Verhältnisse, von welcher der
religiöse Friede einer Grosstadt auf Jahrzehnte hinaus
abhängig ist. (Schluss folgt.)

Ruhige Antworten auf heikle Fragen.
Wir wurden seit längerer Zeit und von verschie-

denen Seiten aufgefordert, in der „Kirchen-Zeitung" eine
Reihe scheinbar kleiner, aber doch sehr grundsätzlicher
Fragen, die da und dort immer wieder brennend werden,
in möglichst objektiver und gedrängtester Weise zu be-

antworten. Wir wollen dies in freien Zwischenräumen'
im Laufe des Jahres besorgen und besorgen lassen.

Greifen wir heute nach freier Wahl eines der vor-
geschlagenen Themata heraus.

Der Stiftungszweck der katholischen Kirchen.
I. Religiöse Betrachtung. Die katholische

Kirche macht mit dem unerschütterlichen Glauben an
das Uebernatürliche allüberall vollen Ernst und zieht
daraus auch alle drängenden Folgerungen. Schon der
alttestamentliche Tempel erscheint in der Heiligen
Schrift als Haus Gottes, als Wohnung der Herrlichkeit
!des Herrn, als ein Stück Himmel auf Erden. Seine

Baugeschichte, sein Baubeschrieb, seine Baurechnungen
und die Erzählung seiner Weihe sind als heilige Sache

in das Buch der Bücher aufgenommen. Auch alles an
sich Profane im Werden des Riesenbaues erscheint in
der Bibel als etwas Geheiligtes. Im Tempel knüpft das

Neue Testament an das alte, in den Tagen des Zacha-
rias. Zum Tempel zieht Jesus als Kind, als Jüngling,
als Mann. Seine messianische Stunde war gekommen,
als er zum ersten Male feierlich an Ostern im Tempel
zu Jerusalem auftrat. Zweimal reinigte Jesus den Tem-
pel, — am Anfange seines öffentlichen Wirkens und

am Schlüsse. Der für das Heiligtum notwendige Markt
mit den Opfertieren und die Tische für den notwendigen
Geldwechsel der profanen in Tempelmünze waren vomi

Tempelplatz in den Heidenvorhof des Tempels ge-

drangen. Wohl n u r in den Heidenvorhof. Und es war
durchaus kein rein irdischer Jahrmarkt. Nichtsdesto-

weniger trat Jesus mit überraschender Schärfe auf,

in Wort und Tat. Er leitete mit der Tempelreinigung
das öffentliche Leben ein. Er hatte für jene, die ihm

das Recht zu diesem Auftreten streitig machen wollten,
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ein ungemein scharfes und ganz überraschendes Wort:
man werde es weitertreiben, bis man sich an ihm
[selbst, am Gottessohn, vergreife. (Joh. 2, 10.) Jesus
schloss endlich sein öffentliches Leben nach dem Palm-
tag wieder mit einer Tempel'reinigung. Man lese die
betreffenden Abschnitte des Johannesevangeliums 2, 14

bis 25 zu Anfang und bei den Synoptikern am Schlüsse
des Lebens Jesu, Lukas 19, 45—48; Markus 11, 15—19;
Matthäus 21, 12. 13 nach. Wenn man jene Abschnitte
erst wissenschaftlich in die Evangelienharmonie einfügt,
dann erkennt man es aus den grossartigen Zusammen-
hängen geradezu als eine Wesenseigenschaft des Mes-
sias : dass er Hüter und Rächer des Stiftungszweckesi
des Tempels, seiner ausschliesslichen und reinen Be-

Stimmung für den Gottesdienst ist: Zelüs domus tuae
comedit me. Der Eifer für dein Haus verzehret mich.
Als der Tempel durch den Unglauben, durch die Gleich-

gültigkeit, den Weltsinn, die politischen Händel, end-
lieh durch Gräuelszenen aller Art entweiht war, da

fuhr der Herr als Richter noch einmal rächend über
ihn nieder und machte ihn im Jahre 70, wie er es ver-
heissen hatte, dem Erdboden gleich. Eines ist aber sehr

zu beachten. Schon eine scheinbar kleine Entfremdung
des Tempels seinem höchsten Zwecke gegenüber ahn-
dete Jesus mit auffälligem und energischem Ernste. In-
zwischen hatte der Herr im Abendmahlssaal auf dem Sion
die Urzelle der neutestamentlichen Kirche geschaffen.
„Und hier war mehr als der Tempel." Hier ist Christus
selbst gegenwärtig. Hier erneuert sich Christi Opfer.
Alles das unermesslich Grosse, was! Jesus Joh. 6 ver-
heisst, beim Abendmahle gründet und einsetzt, wird in

der katholischen Kirche immer wieder lebendig. Sie ist
im vollen, unabgeschwächten, buchstäblichen, person-
liehen Sinne das Haus Christi, das Haus Gottes. Mit
diesem Glauben an ein Riesenwunder der Uebernatur
macht die Kirche vollen Ernst. Und darum hat sie sich

in ihrei Gesetzgebung, Liturgie, Kunst das messianische

Gesetz voll zu eigen gemacht: der Eifer für dein Haus
verzehret mich. Es entwickelte sich nun allmählich' als

Ausdruck dieser Innengesinnung der grossartige Ritus
der Kirchweihe, ein einzigartiges, unvergleichliches
Sakramentale. Auf dem wunderbaren Reichtum dieser

Weiheliturgie leuchten zwei grosse Gedanken: Aus-
scheid un g des Gebäudes von allem Profanen, auch

dem edeln, kulturell-künstlerisch Profanen, Weltlichen,
ausschliessliche Hingabe und Weihe des Gebäudes mit
all seiner Kunst an den Gottesdienst, den Christusdienst.
Das ist des katholischen Gotteshauses grosser, einziger
Stiftungszweck. So ist die Pfarrkirche, das Gotteshaus

so recht das Sursum corda der Gemeinde. Die Tag-
Zeiten und die Messe des grossartigen Kirchweihfestes
erinnern alle Jahre einmal an diesen Gedanken in neuer,
voller, unmittelbarer Lebensfrische. Und wer gibt dem

Gotteshause eben diesen rein kirchlichen Stiftungszweck?
Einzig die Kirche, die Ausspenderin der Geheimnisse

und Gnaden Christi. Die stundenlangen Gebete, Zere-

monien und heiligen Arbeiten des Bischofes bei einer

Kirch weihe tragen diese Gedanken jeweil'en in der rück-

haltlosesten Weise in die breite Oeffentlichkeit. Auf
diesem Boden erbaut sich auch das kanonische Eigen-
tumsrecht hinsichtlich der Kirche. Man möge darum vor

allem den gesunden, nüchternen, unumwölkten Blick auf

diese Tatsachen wenden und nicht jeweil'en in äugen-
blicklicher Gemütsaufregung von der Herrschsucht des

Klerus sprechen. Damit hat die Sache nichts zu tun.

Es wäre ja für den Klerus viel bequemer, rein mensch-

lieh gesprochen viel klüger, in diesen Dingen möglichst

nachgiebig zu sein. Es bindet aber den Klerus die Hoch-

achtung vor der Uebernatürlichkeit, die unerschütterliche

Glaubensüberzeugung von der wirklichen Stätte und

Wohnung Christi, des Gottes- und Bethauses, ihm allein

hochfeierlich mit der ganzen Vollkraft der Kirche ge-

weiht. Wir stehen in dem die Dinge so gern kulturell

betrachtenden zwanzigsten Jahrhundert. Da sollten sich

doch weiteste Kreise zu der Auffassung erschwingen:
dass man nicht einfach und ohne weiteres über eine

wesentliche und zudem hochedle Grundanschauung und

ein Grundgesetz einer anerkannten Religionsgemeinschaft

zur Tagesordnung schreiten kann. Das führt uns zu einer

zweiten kurzen Betrachtung.

IL Modern rechtliche Betrachtung. W'r

stellen den Aufbau unserer Gedanken nicht auf das rem

kanonische Recht, sondern auf den Grund modern ge*

mischter Rechtsanschauungen, wie sie sich aus dem

kirchlichen Recht und seiner Anpassungsfähigkeit, aus

Uebereinkünften, beidseitigen vollen Konkordaten us*

ergeben. Ein Rechtsbegriff vermag die ganze rechtliche

Seite der Frage zu umspannen. Es ist der Begriff des

Stiftungszweckes, des sogenannten ewigen Stiftung^"

Zweckes. Eine Pfarrei baut eine Kirche, vollendet sie,

bezahlt sie. Zunächst ist dies noch ein ganz profanes

Gebäude. Die Pfarrei will es aber dem katholischen

Kultus weihen. Das kann in der katholischen Weltkirche

nur durch die kirchliche Obrigkeit, hier nach dem Kirchen

gesetze nur durch den weihenden Bischof geschehen, rh®

Pfarrei, welche die Kirche gebaut und bezahlt hat un

erhalten will, wendet sich' an den zuständigen Bischo •

Der Bischof erklärt: eine gottesdienstliche Stätte ste

ihrer Natur nach unter dem gottesdieustl'ichen Kirchen

jgesetz. Bauherr und Zahler können nach der AnhU^

gäbe der Kirche an den Stiftungszweck mit ihr nie

mehr sehaltèn und walten wie sie wollen. Die
weihe prägt überdies dem Gebäude einen ewigen übe

natürlich-religiösen Stiftungszweck aiif. Wer eine We'^.
verlangt, muss auch die Folgen der Weihe auf si

nehmen. Was nun gottesdienstlich ist, was profan, w®

lieh, ungeziemend für das Gotteshaus ist, hat nach ein

wesentlichen Grundgesetz der katholischen Weltkmc

eben nur diese Kirche zu bestimmen. Nicht die Za

^des Baues, nicht der Kirchenrat, nicht die Mehrheit
^Gemeinde. Hat die Gemeinde einmal den Bischof ^ ^

lieh und grundsätzlich ersucht, einem Gebäude die KfU

weihe zu erteilen, sind die diesbezüglichen Erfordern

vorhanden, hat der Bischof die Weihe vollzogen,
®

hat nicht derjenige, der irgendwie ein EigentUtnsre<U

an der Kirche geltend macht oder besitzt, das

darüber zu entscheiden, was in die Kirche gehört^ t
^

was nicht, — sondern, ganz abgesehen von allen -G

tumsfragen, einzig und allein der öffentliche rech ^Verwalter des Stiftungszweckes, also hier der

Dieser ist aber in seiner kirchlichen Eigenschaft **
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von der Staatsgesetzgebung anerkannt. Nun betrachtet
zum Beispiel' die Kirche eigentliche Konzerte — auch
ödelster Art —, profane Aufführungen usf. als gegen
den Zweck des Kirchenstiftungszweckes verstossend. Das
'st eine feststehende Tatsache. Diese Gedankenfolge ist
aber auch eine modern-rechtlich-kulturelle, eine unanfecht-

are juristische Auffassung. Es gehört mit zur kulturellen
"dung des zwanzigsten Jahrhunderts, dass man der-

gleichen Rechtslagen mit nüchternem Verstände, mit kalt-
ütiger Ruhe, mit Verständnis für die Eigenart der

che, nicht im Gemütssturm und unter reinen Oppor-
"nitätsriicksichten betrachtet. Ungezählte Fernestehende

Verden sie dann vollauf begreifen. Man ist darum auch
"J den meisten Ländern zu dieser Rechtsanschauung zu-
•aukgekehrt, wo man sie nicht überhaupt immer fest-

alten hatte, so in Baden, Württemberg, Bayern, in
"süssen, — selbst mitten im Kulturkampfe, so auch in

V'elen Kantonen der Schweiz.
Wenn irgendwie noch ein Zweifel hinsichtlich eines

Wa entstandenen oder neu sich bildenden gegenteiligen
ewohnheitsrechtes hinsichtlich der Gesang- und Musik-
°lzerte in den katholischen Kirchen gehegt werden

Wollte, ~ haben für unsere Gegenden die schweizeri-
Bischöfe mit aller nur wünschbaren Klarheit sich

£egen diese Konzerte in der Kirche ausgesprochen. Sie
^en sich dabei auf die grundsätzlichen Bestimmungen
Konzils von Trient (s. s. 22. deer, de observ., et evit.

^
celeb. Miss.). Die Aussprachen der Bischöfe, welche
se Frage behandeln und lösen, wurden in den Jahren

g
^ Und 1889 an das Volk gerichtet. Für die Diözese

asel erliess überdies Bischof Leonhard ein eigenes dies-
^'gliches Fastenmandat im Jahre 1896.

Gie Hüter des Stiftungszweckes haben sich also mit
jU'sdriicklichcr und nachdrücklicher Klarheit gegen pro-

® Gesangs- und Musikfeste in den Kirchen ausge-

kj.
°"ien, es mögen dieselben auch noch so edel und

nstlerisch wertvoll gestaltet werden. Der gläubige
® nolik kann nicht über derartige ernsteste Mahnworte

g
feierlich verkündete Gesetze sich hinwegsetzen,

der Mann der Altzeit, Ignatius von Antiochien,
in seinen Briefen: Alle, welche Gottes und

halten zum Bischöfe. (Ad Magn. c. K. ad

ist h^IPh. M- Eph. K. 4. Ad Smyrn. K. 8.) Es
®"te nicht anders geworden,

die
vein juridisch betrachtet, hat eine Gemeinde,

Stift*"" Gebäude feierlich und öffentlich einem ewigen

ber ^^Wecke übergab, den Entscheidungen des allein

Ztye^r *'Kfen Auslegers und Hüters eben dieses Stiftungs-
Uiän^ ^ ^ fügen. Freiwillig und feierlich übergab

fane ^ Gebäude dem ewigen, allen eigentlich' pro-
^krauch ausschliessenden Zwecke. Damit nahm

^We Folgerungen und Folgen, die aus diesem

Kler *^sen, auf sich. Es ist nicht Herrschsucht des

ItHacht' jene Folgen und Folgerungen geltend

ist d
' ®°uvlern Pflichtforderung für ihn. Und ebenso

von d' ^'^ütuss der Profankonzerte eine Folge der

l'an„i Kfarrgemeinde vom Bischöfe erbetenen und ver-
Weihe.

aus y ^ heikle Frage bei ruhigem Nachdenken
"d dieses ruhige Nachdenken sollte auch in un-

seien Gegenden überall zum allgemeinen Durchbruch
kommen.

Wir erinnern darum wieder einmal in einer Zeit,
in der diese Fragen durchschnittlich weniger brennend
werden, — an diese Pflicht ruhiger Betrachtung der
scheinbar heikein Frage. A. M.

Homiletisches.
Fastenzyklen.

Erster Zyklus: Versuchungsgeschichte Jesu.
1. Jesus in der Wüste. 2. Erste Versuchung. 3. Zweite
Versuchung. 4. Dritte Versuchung. 5. Ende der Ver-
suchungsgeschichte. (Ergänzungsband Seite 507--538.)
Z w e i t e r Zyklus: 1. Klugheit (konferiere Evan-
igelium und Epistel). 2. Gerechtigkeit (konf. Epistel).
3. Starkmut (konf. fortior Christus fortis Satan). 4. Mässi-

gung in sinnlichen und geistigen Genüssen, Freud und
Leid. 5. Liebe und Reue (vor dem Leidenden). Dritter
Zyklus: 1. Selbsterkenntnis und Gewissenserforschung.
2. Die Gebote des Gesetzgebers: 1.—III. (konf. Tabor
und Epistel). 3. Die Gebote des Gesetzgebers, IV., V.
4. Die Gebote des Gesetzgebers, VI. Gebot. 5. Die Ge-
bote des Gesetzgebers, VII. u. VIII. Gebot. 6. Die Gebote
des Gesetzgebers, IX, und X.Gebot. Innenwelt. 7. Reue
und Leid. 8. Beharrlichkeit und Vollkommenheit. 9. Neues
Leben durch Kommunion. A. M.

Kirchen-Chronik.
//w« ««r/ / /««s /m /f« «gssr//«A SE ALzr/« /« Z«g.

(Eiliges.) Mitten in der Stadt und dennoch in freier,
sonniger Lage, fern vom Lärm und Staub der Gasse,
ist in jüngster Zeit „Heim und Haushaltungsschule
St. Maria in Zug" von einer christlich-charitativen Ge-
Seilschaft erbaut worden. Im schönen Neubau soll vor
allem eine Töchterfortbildungs- und eine Haushaltungs-
schule Aufnahme finden. Alljährlich werden drei Kurse

von je zwölf Wochen Dauer abgehalten. Der Unterricht
umfasst alle Zweige des hauswirtschaftlichen Betriebes
als Kochen, Ernährungs- und Haushaltungswesen, Weiss-
nähen, Flicken und Kleidermachen, nebst Musterschnitt-
zeichnen, das Wichtigste aus Gesundheitslehre und

Krankenpflege, Gartenbau und Geflügelzucht, dazu deut-
sehe und französische Sprache, Rechnen und Buch-

führung. Der Pensionspreis für interne Schülerinnen ist
für einfache, bürgerliche, landwirtschaftliche und gewerb-
liehe Verhältnisse berechnet. Die Gesellschaft hat den

Unterricht und die innere Leitung des Hauses Lehr-
Schwestern aus dem rühmlich bekannten Institut Men-

zingen übertragen. Der erste Kurs beginnt am 15. Febr.

und dauert bis 10. Mai. Nähere Aufschlüsse, Lehrplan
und Prospekt sind bei der „Direktion der Haushaltungs-
schule St. Maria" in Zug erhältlich.

Alleinstehende, eventuell auch durchreisende Damen

können als Pensionärinnen aufgenommen werden.

Das Bureau des kantonalen Mädchenschutzvereins

ist ebenfalls im Hause plaziert und vermittelt auf Ver-
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langen gute Stellen im In- und Auslande. Für stellen-
lose und alleinstehende Mädchen sind einige Zimmer
reserviert.

Möge das gemeinnützige Unternehmen auf weite
Kreise seinen erziehenden, bildenden und hebenden Ein-
fluss ausüben.

Z>/77é? /.omzyAsir«///a/W vom 11. bis 22. April 1910

von Basel über Delle-Paris-Bordeaux-L o u r d es-Mar-
seille-Lyon-Genf-Olten-Basel. Die diesjährige Lourdes-
wallfahrt wird mit durchgehenden Schweizerwagen II. und
III. Klasse ausgeführt. Abfahrt von Basel: Montag
den 11. April. In Paris ganztägiger Aufenthalt zum Be-
suche der Herz-Jesu-Kirche auf Montmartre und Be-

sichtigung der Stadt. (Wagenfahrt.) Mittwoch den 13.

April Ankunft in Lourdes zu fünftägigem Aufenthalte am
Gnadenorte. Dienstag den 19. April Fahrt nach Marseille.
Daselbst ganztägiger Aufenthalt zum Besuche von Notre-
Dame de la Garde. Nachmittags Meerfahrt. Freitag den
22. April, morgens 6. 45 Ankunft in Basel. Anschluss an
alle Morgenzüge. — Die Gesamtkosten der Wallfahrt
(Eisenbahnen, Wagenfahrten, Verpflegungen in den .Ho-
tels) belaufen sich in IL Klasse auf 225 Fr., in III. Klasse
auf 160 Fr. Detaillierte Programme werden gegen Ein-
Sendung des erforderlichen Rückportos bereitwilligst zu-
geschickt. Anmeldungen sind zu richten an den Pilger-
führer: Dekan Dr. Jos. Wen zier, in Laufen (B. Jura).

Totentafel.
Durch seltene Geistesfrische und Tatkraft bis an

sein Ende ausgezeichnet, erlag am 20. Januar einem
kurzen Krankheitsanfall der hochw. Herr zl/o/s
von Menzingen, Pfarrer von Unter ägeri, bischöf-
licher Kommissar für den Kanton Zug und nichtresidie-
rëndes Mitglied des Domkapitels von Solothurn. Er stand
im 88. Lebensjahre. Eine reiche seelsorgliche Tätigkeit,
eifrige Förderung der Bildung des Volkes und reges
Interesse für alles, was das öffentliche Wohl betraf,
sind die hervorstechenden Charakterzüge dieser langen
Priesterlaufbahn. Alois Staub war am 22. Juni 1822 zu

Menzingen geboren, machte seine Gymnasial'studien in
Zug, das Lyzeum in Luzern, wo er auch den ersten
Kurs der Theologie absolvierte; für die weitern theo'-

logischen Studien bezog er die Universitäten München
und Freiburg i. B. Zu München lehrten damals noch

Görres, Haneberg, Döllinger; in Freiburg bildeten vor
allen andern Staudenmaier und Hirscher einen An-
ziehungspunkt für die Studierenden und besonders
Hirscher dürfte auch auf Staubs Geistesrichtung
und mehr noch auf sein Auftreten nicht ohne Einfluss
geblieben sein. Seine erste Tätigkeit gehörte der Schule
und zwar in Zug selbst. 1846 nach seiner Priesterweihe
übernahm er den Schuldienst an der Primarschule, 1848

den Unterricht in der deutschen Sprache am dortigen
Gymnasium und später die Professur der Theoretik. So

bildete er sich zum tüchtigen Schulmann heran. Aber
im Dezember 1855 trat er in die Seelsorge über als

Pfarrer von Unterägeri, wo er 55 Jahre das Amt des

guten Hirten übte, ohne dabei 'der Schule fremd zu

werden, für die er als Schulpräsident seiner Gemeinde,
Mitglied des Erziehungsrates und der Lehrerprüfungs-

kommission lange Jahre hervorragend tätig blieb. Nach

dem Tode des hochw. Herrn Dekan Fliirlemann in

Walchwil übertrug ihm das Priesterkapitel Zug die

Würde eines Dekans, der der Bischof gleichzeitig .die

des bischöflichen Kommissars beifügte. 1895 folgte er

Herrn Pfarrer Bachmann in Risch in der Ehre eines

nichtresiclierenden Domherrn der Kathedrale. Doch gab

Flerr Kommissar Staub 1889 die Geschäfte des Dekanates

ab. Noch im vorletzten Jahre wählte ihn Bischof Jakobus

in die Priesterseminar-Kommission und mit jugendlichem'
Interesse beteiligte sich der schon 86jährige Domherr

an den Introitus-Exämina der Seminaristen. Mit grosser

Bestimmtheit trat er stets für seine Kirche und deren

Lehren ein, war daneben auch stets ein Freund eines

gesunden Fortschrittes auf dem wirtschaftlichen und

geistigen Gebiete. Bei der Beerdigungsfeier in Unter-

ägeri am 24. Januar beteiligte sich trotz der Schwier#
Leiten, die Wetter und Weg darboten, fast die ganze

Geistlichkeit des Kantons Zug mit einer Vertretung des

Domkapitels, eine Abordnung der Regierung und anderer

Behörden und eine grosse Menge Volkes. Herr Rektor

Keiser, mit dem Verblichenen seit Jahren innig be-

freundet, entwarf in der Leichenrede ein anziehende^

Bild des Schulmannes und Seelsorgers, der in Kommissar

Staub uns entrissen worden ist. R, I. P.

Kirchenamtlicher Anzeiger
für die Diözese Basel.

Bei der bischöflichen Kanzlei sind eingegangen!
1. Für das hl. Land: Hochdorf Fr. 32.

2. Für den Peterspfennig: Hochdorf Fr. 600.
12,

3. Für die Sklaven-Mission: Menzberg Fr. 9, Oansingeti 20, Geiss

Wohlen 176 50, Root,61, Rheinfeklen 20, Ungenannt 500, OberWi

22.45, Oberkirch (Solotli.) 15, Hitzkirch 50.

(Gilt .als Quittung.)
Solothurn, 31. Januar 1910. Die bischöfl. Kanzlej^

Fr.
,53,1««

202. "
537.50

5 236.50
1

583.11
562.5"

Inländische Mission.
«J Orafe«7/7cAe ßVPVoB /""o 7909.

Uebertrag laut Nr. 4:
Kt. Aargau: Schneisingen, Nachtrag
Kt. Bern: Les Bois 80, Grellingen 122
Kt. St. Gallen: Oberhelfenschwil (mit zwei Legaten) 405,

Schenis 132.50
FIw. Bistumskanzlei (inbegr. Beiträge aus Appenzell)

Kt. Graubiinden: durch FIw. Bistumskanzlei Chur
Gabe aus Nidwalden

Kt. Luzern: Stadt, Frl. L. 5, Emmen 100, Fliihli 150,
Oeiss 54

Kt. Wallis: Ober-W. (mit Fr. 34 aus Biirchen) Abschluss

AJ /l«sse/wvfert7/7cAß /ira 7909.

Uebertrag laut Nr. 4:
Vergabung aus dem Ausland, zur Ergänzung einer

frühem, Nutzniessung vorbehalten
Vergabung aus Rorschach, durch das hochw. Pfarramt,

zum Missionsfond 85^°
Dringende Bitte an Rückständige, damit der Rechnungsabsch''

bald ermöglicht sei. Bezüglich des Missionsfondes ist hierrii
1909 Schluss erklärt.

Luzern, den 30. Januar 1910.

Der Kassier: (Check Nr. VII 295) J. Duret, ProP*^.

iPP" /l/A? 7« rfrr TU'raA^zV/MÄg mrsgKscAVfArw« orte" raz^'^
ßAVAtr trm/t'H pra/M/V yV/e/ir/ vo« R/f/ier C/e., Ztfze ^

1L7> m«cAé72 ö«/ r/7« 7« c/ér „SfAira'zir. 7<7ra/^
rayV//2«ss7g- 7/2smVraMtf/z 7A>w« n«//ft^A5«/n.
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Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum :

Ganzjährige Inserate. 10Cts.
Halb „ „

• : 12
Beziehungsweise '20 mal.

Vierteljähr. Inserate*: 15 Cts.
Einzelne „ : 20 „

* Beziehungsweise 13 mal.
Inserate Tarif für Reklamen : Fr. 1.— pro Zeile.

Auf unveränderteWiederholung und grössere Inserate Raba tt
ZH'ensto«? mor^ews.

frifei 4 Gl St.

** empfehlen sieb zur Cieferung von solid und
kunstgerecht in ihren eigenen JJteliers gearbeiteten

Paramenten urtö Jfafptett
I'd tu iß aurfj aller hircfjlirfjen

tHÖrtall0LTäfr, Statuen, tEepptdjeit etc.
~ zu anerkannt billigen Preisen.
ÄUBtiihviirtje jRatalwge uni» Hnlhiitsf'en&uttgen tu JHunJïtnt

„ (Eine ftfjnne JRuaioaljl mtferer HUvdjenpuvamentit kamt
1'" bev Bucf)-,®nnft-unb paramentenljanölitng iKäbiiv & <£iü.
Cu|ern biTutttigt uttb ju Brigitta Ipretluu btjoiieu loecbeit.

BinfTOiwifMi
Kleiner Taschenkalender

IQ eleg. in farbigen Leinwand
12 gebunden, m. Goldpressung.
HH Enthält ausser dem Kaien-
hU darium viel Schreibpapier für
S Notizen, sowie eine Karten- |^gH tasche. Preis 50 Cts. (Ç

ftäber & Cie., Luzern
Ii

ciicbaviftijcbc Cücratu?
Bßf Gnaftontirt Stnfprndjen bei bei- elften heiligen ftommuttion

•JllHvKlllalj. imb hei ©icneitening her ïaufgeliibbe. §craus>
Streben uon Ronuiftsbii-ettor Aagct uni) ^ßfarrer Ai [t. 8". 232 S.
£tofcl)ieit 2 ^ (Enthält 29 Borüäge, teils für bie
Seiet felbft, teils für bie Sttndjmittagsanbacht.

Siteratur tjt buvif) biejes SUerfdjen in einer îBeiie tieteicTjett roorttn, roie johfje
jn neuerer 3eit troß bes (Etjtfjetiiens fo older ein djlttfllger ŒrçeugniRe eine große Selten»

JJ«-geworben tft. 213er an biefem läge umßißaft 31t ôerçen jprecßemrotll, ber

flïetfrju btejev TJ3erIe geiitlicßer 23erebfamfeit." Rujtos, ftelbUrct), 1909, 9lr. lt.

** Kommunionkinder OluckgS'TTÈS^
fente uttb in Befolgung feiner flehten. 3ufammengefteltt aus ben Beb
uägen Sülehrerer mit einem Bonuort oott Decljaut §. 3- Hamp, ffirletenj.
«teites Oltao (12x20 cm). 280 Seiten.
®itjfo<he Ausgabe mit oier

fotlbilbern in Runjtbvucf.
»übfth gebunbett 2 Mart.
*• .-teil: î)as altert)!. Sa!rament.

tprndjtausgabe mit färb. ïitelbilb
uttb 3cl)tt Bollbilbettt. einbaut
hochfein, ©olbfehnitt, 3 Wiarf.

uucrni. tsuxiuiieiit. II. Seil: Tie tuiCl)ti9Iten flebens>>
®i'n III. Tetl: Tie biet 1)1. Sugciibpatvonc. IV. Teil: œrjitl,lüttsten.

®tut) will beu RommuntonUnbern ein SCÜentor fein unb fte in ben gefaßten
tSinriv^i erhalten unb jtörfen burtfj innige ütebe 311m ßocßßeittgen Satramente, burn)

PMflung bet (t)tijtlid)cn fiektisrcgelti. CEttt jeitgemäijes ®n(f)."
Citer. 3attres.berici)t, tOlünjtrt, 1909.

nspr iäfflirtane U»»a1 ©imuntembe uttb belehrenbe ©orte über

v *wyiltllßS nroi. beit öfteren unb täglichen (Etnpf ang ber

m ommunlon. Bon P. Abolf © ()u>ala, Obi. M. I. 8". 70 S. 0.20.

-hnttiepreife: 25 ©remploie ^ 4.50, 50 ©remploie 8 J!, 100 ©rem*

13.50.
®«f«ll« bet im nötigen 3al,re ausgegebenen SieMgttamaiiung: „Tie iSfteve

Sern »'^Pwunton" bringt ßtermit eine populäre Scßrlft über ben gleiten feegen|tmib.
Don aller Ueiteijrtjioiinglidttcit, (teilt |te |W) auf ben l)ittoti!(ficn unb ptaittfdten

Obige Sctjrtft eignet fid) bejoubetö 311t maffenoerbreilung, als 2lnbenien

Siitmett i. Sßcftf.
or o ' "l'e Ijeiltge ilomtuttnion u. it. (ßetegeuljelten

• ^üumoitn'fd)e ©ud)b<"tM»i»g,
Stetleger bes Iteiligen Sipo|t. Stuf)to.

Zu beziehen durch alle Budihandlungen.

Soeben ist eingetroffen:
Bremscheid P. Matthias von, Ord. Cap.

rasten predigten in drei Zyklen
broschiert Fr, 2.50, gebunden Fr. 3.40.

Räber & Cie., Luzern.

Verlangen Sic fSt*2a#a(S:
unsern neuesten Katalog*»«" ««8.04®

mitca, 3400photogr. Abbildungen über garantierte

Uhren, Gold und Silberwaren
E. LEICHT-MAYER & Cie., LUZERN

Kurplatz No. 42

Fest der heiligen Familie:
2Bir bringen in (Erinnerung:

Ktrcßlicße Derorbmntg über bie (Einführung unb
Leitung bes öerelns ber cßriftlicßen Familie im

Bistum Bafel.
9Jiit Bufnahmefd)ein. greife: ©injeln 10 ©ts.; 12 Stiid gr. 1.—;

50 St tief Sr. 3.25; 100 Stiicf Sr. 6.—.

9JlttgIteberoergeid)nis für ben Berein ber cljiiftlirfjert Snmtlie. 3"
beliebiger Bogenjaf)!- i Bogen bietet Baum für 152 (Eintragungen.

fjreis für 12 Bogen 1 St-, nebjt Soften bes (Einbanbes.

Sür ältere Btiffate: Missa S. Familias, 15 ©ts.

Bilber ber fettigen gamilte
junt ©invahtnen. in Statjlftict), ftupferbruef, Oelfarbenbrucf ufin. in
alten Preislagen. — ©ine befonbers hüb|d)e Cftruppc in $artfluh=
moffe, nach bem ©emälbe: ö'te f)l. gomtltc non 311 e n b a d) 45 cm

brett unb ebenfo hoch. St- 44.—.

Weiber & Sie., 23uäjljanblung, Öujern. •
citer fii r lurdjl. Auuft

t+f

-4#
-4#

if-4»

IKdl'em unb ^ergolbuitg ((Sfnriiiiüft 1390)

X babertbÜL/tirdjfumafct
©ttingen (oormals §offtetten) bei 23afel.

S\icd)cittttalccci itt allen Stilarten. Mittelalterliche foioie
auch tnoberne Arbeiten. Oîenooieren, JÇoffcn, tßergolben
oon fianjeln, Bitären, Sigutenic Anfertigung oon Altarbilbem,
BSanb' unb "Decfengemalbeu. lieber 85 uon obiger Süna aus»

geführte Arbeiten, teils Stirnen, teils ftapelten, in uerfd)iebenen
Stilarten bürgen hierfür als 3euguiffe, roorunter in letter 3eit
bie altehrroiirbige Jttofter» unb 2Bnllfahrts!ird)e Mariajtein.

#i-

p-
#4-

Die in Kunstkreisen mit grossem Beifall aulgenommene Repro-
duktion von

Professor Fugel's Kreuzweg
aus der St. Josefskirche in München ist für einige Wochen im
Schaufenster unseres Bilderzimmers an der Frankenstrasse ausgestellt.

Freunde christlicher Kunst laden wir zur Besichtigung dieser
14 herrlichen Kreuzwegstationen freundlich ein.

Der Kreuzweg erschien in sieben Lieferungen à Fr. 15.—

RÄBER & Cie., Buch- u. Kunsthandlung in LUZERN.

(GEBRUËDER GRASSMAYR j

„ (Inh. : Max Graussina & Söhne), Buchs (St. Gallen)

s Glockengiesserei und mech. Werkstätte j=

empfehlen sich zur

5 Herstellung von Kirchenglocken
in vollkommen reiner Stimmung und tadellosem Gusse.

Elektrischer Glockenantrieb
(Eidg. Pat. Nr. 3976)

Derselbe beansprucht wenig Kraft und Raum und funktioniert
ausgezeichnet Glokonstiihle von Holz oder Schmiedeisen. Mehrjährige
Garantie für Glocken, Zubehör und elektrischen Antrieb. :: :: :: ::
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Venlangen Sie gratis illustrierte
Kataloge üm>

allen Preislagen.

Vorzügliche Schul-

und Hausinsiriiente

Fr. 55 an.

Occasionsinstrumente

Ältestes Spezialgeschäft der 8chweiz

Bug S Co:, Zürich und Filialen

Statt
Fi*. 5.-

nur Fr. 3.50 kostet

so lange Vorrat

Die Hemmnisse

derWillensfreiheit
von Dr. August Huber, I. Aufl. 1904

I. Teil- Die allgemein mensch-
liehen Bedingungen und Schranken
der Willensfreiheit. II, Teil: Die in-
dividuellen Hemmnisse der Willens-
freiheit. III. Teil: Die sozialen
Hemmnisse der Willensfreiheit. IV.
Teil: Die pathologischen Hemmnisse
der Willensfreiheit. V. Teil: Resul-
täte.

Das ganze Gebiet der Willens-
Störungen ist in anerkannt tüchtig-
ster Weise behandelt. Es sind zu
diesem reduzierten Preise nur we-
nige Exemplare vorhanden; die
1908 erschienene II. Auflage kostet
Fr. 5.60.

Cie„ Buchhandlung, IMRN.

Schweiz. Fischerei-
Gesellschaft Nordsee

BASEL
Streitgasse 11 Telephon 525

Erstes FiscMpezial-Versanil-Geschält
' Wir empfehlen für die Fastenzeit

aus stets frischen Zufuhren:
Ia. Cabliau per 1/2 kg Fr. —.40

„ Schellfisch „ „ „ „ —.55

» Colin „ » h m ; *95

„ Rotzungen „ •„ „ „ 1.—

„ Steinbutt „ „ „ „ 2.10
sowie feinsten geweichten Stock-
fisch per % kg 30 Cts, ab Basel.

Auf Wunsch ausführliche Preis-
listen und Kochrezepte.

Telegram m-Adresse: Nordsee Basel.

Gesuch*:
Haushälterin
gut empfohlen, in Pfarrhaus auf
dem Land. Alter 25—30 Jahre.
Chiffre J. U. 325.

Wünsche Stelle
211

treue zuverlässige Person bestandenen
Alters, in dem Haushalt bei Geistl.
gut eingeübt und im Krankendienst
bewandert. Bescheidene Ansprüche.
Offerten Unter U516Lz an //««senstew
tê For//er,

f^vOachskerzenu
/ökarinkcrzcn\
(Ewiglicbtoel J
D- lieFerl" C

al5 öpezialiläl"
die BischöFl.empfohlcne

Wachskerzenfabtik

ft\efzler*Q|l
I Gossa u (5l.Qaiieß)J

^gegründet 17 98 .y^|

Billig zu verkaufen
ein neuer Sekretär mit
Stehpult und Sitztisch.
Xu erfragen unter 467 bei //««sew-
sto'tt <£• Fof/Zer, Pilatusstr,

Zu verkaufen
Stimmen aus Maria Laach

28 Jahrgänge brosch.
9873-1900

Offerten vermittelt die Exp,
des Blattes.

Oel für Ewig-Licht
Patentdochten

Gläser und Ringe
liefert prompt

J. Güntert-Rheinboldt
Mumpf (Aargau).

der vier auf Hubschür, Hellbühl, so
traurig Hingemordeten, sind auf einer
Karte à je 50 Cts. zu beziehen bei :

Meyer-Häfliger, Buchdruckerei,
Ruswil (Kt. Luzern). h 433 Lz

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schüpfer, WeiüDiarkt.

Luzern

Carl Sautier
in Luzern

Kapellplatz 10 — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ins Bankfach
einschlagenden Geschäfte.

Neuere und ältere

Fastenpredigten
in grösster Auswahl

bei Räber & Cie, in Luzern.

Gläserne
Messkännchen

mit und ohne Platten
liefert Anton Achermann,
Stiftssakristan, Luzern.

Messpulte
hübsche, massiv, Eichenholz mit
Schnitzerei, sind vorrätig à 11,
13, 19 Fr. Ditto, Tannenholz, zum
zusammenklappen Fr. 16.50 bei

Räber & Cie., Luzern

Officia Passionis
JMS«? Alysteriorum et instrumentorum

SX D- N. J. C.

juxta Breviariuni Romanian, cum psahnis et preeibus in extenso.

Leinwand Rotschnitt Fr. 2.50; Leder Goldschnitt Fr. 3.75. — Klein®

Taschenausgabe mit sehr kräftigem Druck. Leder Rotschnitt Fr. 3.50,

Goldschnitt Fr. 3.65.

RABER & CSE., Buchhandlung, LUZERN

.J Güntert-Rheinboldt in Mumpf (Kt. Aargau)
empfiehlt sich für

Lieferung von kirchlichen Metaügeräten.
: :: Fen/o/d/ew/ :: Fem7ömmc/ :: ::

Eigene Werkstätte.
Reparaturen werden prompt und billigst ausgeführt.

m s#
Bei uns ist vorrätig:

Hagel und Hist,
DER GNRDENTRG SEI

Ansprachen bei der ersten hl. Kommunion und der
Erneuerung der Taufgelübde.

Broschiert Fr, 2.50.

Räber & Cie., büchhrndlüNq, Luzern

Kurer & Cie., in Wil
Kanton St. Gallen

(Nachfolger von Huber-Meyenberger, Kirchberg)
empfehlen ihre selbstverfertigten, anerkannt preiswürdtgß

Kircheuparamente und Vereinsfahnen
wie auch die nötigen Stoffe, Zeichnungen, Stickmateriahen»

Borten und Fransen für deren Anfertigung.
Ebenso liefern billigst: Kirchliche Gefässe und Metallgefl» »

Statuen, Kirchenteppiche, Kirchenblumen, Altaraut-
rüstungen für den Monat Mai etc. etc.

Mit Offerten, Katalogen u. Mustern stehen kostenlos z. Verfügt
Bestellungen für uns nimmt auch entgegen und vermittelt

/7«r /!«/. /ItArrwza««, Stiftssigrist, /.«zrr«

Novitäten
Räber & Cie., Buchhandlung Luzern

IFr/tjrr/, De///scAe Ko/ksscArrä/rAre r/es / 6./aArA«w<^^5
Band 32. Geb. Fr- *'

Naturwissenschaftliche Jugenil- u. Volksbibliothe
/ßgrr, £//ze Per/e r/er i4//je/j/ä/7r/er. Band 55/56. ,55

Brosch. Fr. 3.20; geb. Fr.

Zwe/Yes /aArAr/cA r/es Kere/ws für cAr/s//. Erz/eAr//^
w/sse//scAa/Y. Brosch. Fr-

GoV/er, Dr. /os., Der 3. zWü/rcüe/zer Aa/ecAe//scAe
Brosch. Fr.

-
über die hl. Eucharistie. Geb. F[- '„5

ßoD/ic/r//, Aorrarf po«, Das Arewz m Ge/àAr. KulturW" ^5
dem 8. Jahrhundert. Brosch. FJ- Vg

/(oc/f, Dr. iE. ««r/ Wecfter, Dr. O., /?e//^/e>s-wisse/7ScAa/r' ^

For/räjae. Erste Reihe: Die Natur und Gott. Brosch. Fr. '

/.rrr/it-r S. P. /.«rfig/o; Das A//7izn//scAe Ka/erAatfS- ^5
Weisungen über die Freuden im Himmel. Brosch. Fr.

Z-ßfzö., rl//. rlzü., örot ot/er -V/e/V/e? Bunte Geschichtem ^5

ProÄäsz/ßz, Dr. Oüo/r«r, D/e Z-/'eAe A/s a/z's £//r/e-

Kart. Fr.
Hilf«'

Z.A//1/0 5. /., P./«A'«s, Das e//cAar/s//'scAe 7Wr/tfiW*
buch für die Predigt über die tägliche Kommunion. o.l"

Brosch. Fr. 1.6 ; geb. *7,Wf
A/«/rrsfor// O. D. /Vf., P. /W«/rr«as, D/e ScAr/Y/e// r/es Ae/' /r gj

(Pra/yz/sArws ko/j >4ss/s/. Brosch. fj*
Sr/w/z/wr, CAara/r/erA//r/er ar/s r/er We/^escA/cAfe* jj

3. (Sciiluss-) Band. Brosch. Fr. 8.— ; geb. Fr.
/V/. O. /V., A Z)/e Go^/re/Y CAr/s*'*. ^75

ferenzen, gehalten in der Flof- und Domkirche zu Graz. Br. F •


	

